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Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg 

 

 

1. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung 

zur Entwässerungssatzung (BS-EWS) des Wasserversorgungs- und Abwasserzweck-

verbandes Sonneberg 

 

 

 
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg erlässt aufgrund der §§ 16, 
20 und 23 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), der §§ 19 und 20 der Fassung der 
Neubekanntmachung der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-
ordnung – ThürKO-) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), der §§ 47 ff. des Thüringer Wassergesetzes 
(ThürWG) in der Fassung vom 28. Mai 2019 (GVBl. 74), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 285), sowie der §§ 2, 10, 11, 12 und 14 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. Oktober 2019 
(GVBl. S. 396) folgende Satzung: 

 

Artikel 1 
 

Änderungen 
 
Die Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung des Wasserversorgungs- und Abwas-
serzweckverbandes Sonneberg (BS-EWS) vom 18.04.2016 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30.04.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Sonneberg Ausgabe 
4/2016 vom 30.04.2016) wird, wie folgt, geändert: 

 

1. § 5 Beitragsmaßstab 

 

§ 5 erhält folgende Fassung: „ 

 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der gewichteten Grundstücksfläche (Produkt der Grundstücksflä-

che [Abs. 2] mit dem Nutzungsfaktor [Abs. 3]) berechnet.  
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt:  
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, die der Ermittlung 
der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist,  

 
b) bei Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes, 
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aa) die gänzlich im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch – BauGB) lie-
gen, die gesamte Fläche des Buchgrundstückes, 

 
bb) die sich vom Innenbereich über die Grenzen des Bebauungszusammenhanges 

hinaus in den Außenbereich erstrecken, 
 

1. soweit sie an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwischen 
der gemeinsamen Grenze der Grundstücke mit der Erschließungsanlage 
und einer der ortsüblichen Bebauung entsprechenden Grundstückstiefe 
(Tiefenbegrenzung). Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Ver-
bindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt.  
Diese beträgt in den Mitgliedsgemeinden: 
 
- Gemeinde Frankenblick  35 m 
- Gemeinde Föritztal  35 m 
- Stadt Lauscha  30 m 
- Stadt Schalkau  35 m 
- Stadt Sonneberg  40 m 
- Stadt Steinach  35 m 

 
2. soweit sie nicht an eine Erschließungsanlage angrenzen, die Fläche zwi-

schen der Grundstücksgrenze, die der Erschließungsanlage zugewandt ist 
und einer der ortsüblichen Bebauung entsprechenden Grundstückstiefe 
(Tiefenbegrenzung).  
Diese beträgt in den Mitgliedsgemeinden: 
 
- Gemeinde Frankenblick  35 m 
- Gemeinde Föritztal  35 m 
- Stadt Lauscha  30 m 
- Stadt Schalkau  35 m 
- Stadt Sonneberg  40 m 
- Stadt Steinach  35 m 

 
Überschreitet die beitragsrechtlich relevante tatsächliche Nutzung die Abstände 
nach den Ziffern 1 und 2, so fällt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der 
tatsächlichen Nutzung. 

 
c) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 

die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä-
chenzahl 0,2, höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksfläche. Die ermittelte 
Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils 
im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen. Bei einer 
Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt eine gleich-
mäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück. 

 
(3) Der Nutzungsfaktor beträgt: 
 

a) bei Grundstücken, die in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleich-
baren Weise genutzt werden können oder untergeordnet bebaut oder gewerblich 
genutzt sind (z.B. Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Freibäder, Stellplät-
ze oder Dauerkleingärten), 0,5.  

 
b) bei Grundstücken mit einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 1,0. Für jedes 

weitere Vollgeschoss wird der Faktor um 0,5 erhöht.  
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(4) Für die Zahl der Vollgeschosse im Sinne von Absatz 3 gilt: 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 
b) soweit der Bebauungsplan statt der Vollgeschosszahl eine Baumassenzahl aus-

weist, die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; ist nur die zulässige Höhe der bauli-
chen Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse das festgesetzte Höchst-
maß der Höhe baulicher Anlagen geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden bis ein-
schließlich 0,4 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und solche über 0,4 
auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.  

 
c) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der 

Vollgeschosse, die zulässige Höhe der baulichen Anlagen noch die Baumassenzahl 
bestimmt sind, die Zahl der nach der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Bebauung zulässigen Vollgeschosse, 

 
d) die Zahl der tatsächlichen Vollgeschosse, sofern diese Zahl höher ist als die nach 

dem Absatz 4 Buchstabe a) bis c) ermittelte Zahl,  
 

e) soweit Grundstücke im Außenbereich liegen (§ 35 BauGB), die Zahl der genehmig-
ten Vollgeschosse. Weist das Grundstück keine genehmigte Bebauung auf oder 
überschreitet die vorhandene Bebauung die genehmigte Bebauung, ist die Zahl der 
Vollgeschosse der vorhandenen Bebauung maßgeblich. 

 
(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über 

die Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundflä-
che eine lichte Höhe von mindestens 2,10 m haben. Soweit für ein Grundstück keine 
Baumassenzahl festgesetzt ist, ergibt sich die Geschosszahl bei Bauwerken mit Voll-
geschossen, die höher als 3,5 Meter sind und bei Gebäuden ohne Vollgeschossauftei-
lung durch Teilung der tatsächlich vorhandenen Baumasse mit der tatsächlich über-
bauten Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5. Bruch-
zahlen werden entsprechend Absatz 4 Buchstabe b) gerundet.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten  

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung des Wasserver-
sorgungs- und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (BS-EWS) tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.  

 
Sonneberg, den 11.02.2021 
 
Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband 
Sonneberg 
 
Kurtz 
Verbandsvorsitzender    (Dienstsiegel) 


